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Äbschiebungshaft eın rechtsstaatliches Problem?J

16 Jahre alt WAar Igor’, als Iß sıch ach dem 'Tod seiner Multter den Vater hat 1: n1ıe ken-
nengelernt entschlo(ß, die Ukraine verlassen, ın eın Land gehen, 1n dem C

sıch eiıne bessere Perspektive für se1n Leben erhoffte. W Ee1 Monate ach se1ner An-
kunft 1n Deutschland wurde CT be] eiıner Ausweiskontrolle ohne Pafß und Vıisum ALSC-
troffen und 1ın die Abschiebungshaft gebracht. Damıt tand seıne Hoftfnung, eine wWwe1l-
tertführende Schule besuchen und studıeren können, eın jJahes Ende Im Berliner
Abschiebungsgewahrsam verbrachte CI elf Monate gefängnisähnlichen Bedin-
SUNSCHL Dıie Verlängerung der aft ber sechs Monate hınaus W ar damıiıt begründet
worden, da CT anfangs eine alsche He1iımatadresse angegeben un:! dadurch die Abh=»
schiebung zunächst verhindert un SOMIt eine längere Bearbeitungszeit des Paßantrags
verursacht habe 1ne Möglıchkeıit ZUr Ausbildung oder Arbeiıt erhielt der Jugendliche
nıcht. Besuche konnte SIl empfangen, allerdings WT eıne Begegnung L1L1UT 1in Besucher-
kabinen möglıch, die durch eıne Glasscheibe Wann und WI1€e seine aft
enden würde, wuflte Igor nıcht: Dıie einz1ıge Gewißheit WAal, da S1€e ach spatestens 18
Onaten enden werde der ach dem (Gesetz maxımalen Dauer der Abschiebungs-
haft. Die Untätigkeit und Unsıicherheıit belasteten den Minderjährigen schwer; die
aft bedeutete eiıne Zermürbung für ıhn, da{ß ırgendwann hoffte, S1€e mOge bald
enden, egal W1€e Wihrend der aft traten körperliche Beschwerden W1€ Gastrıtis,
Kopf- und Zahnschmerzen, Hautausschlag und Verschlechterung des Sehvermögens
auf Der Sanıtätsdienst ordnete jedoch keine ausreichende Behandlungen d. da
lediglich für akute, notfallartıge Probleme ausgelegt 1st und eiıne psychologische
Betreuung in der aft fehlt. Nachdem die Abschiebung ınnerhalb VO elf Onaten
nıcht erfolgt WAal, wurde Igor schließlich entlassen. Nach der aft tiratLen depressive
Verstimmungen auf, die bereıts während der Inhaftierung zeıtwelse bemerken S

Diese Beschwerden hatte der Jugendliche VOT der aft nıcht gekannt:
AJIch Wl sechzehn, als ich inhaftiert wurde, un!: bın ach meıner Freilassung achtzehn geworden. Da-

zwıschen W al iıch elf Monate in Hafrt Deutschland hat mI1r ein Lebensjahr gestohlen.“

Betroffener Personenkreis Hattbedingungen Kriminalisierung
Di1e Erfahrungen un! Erlebnisse VO Igor in Deutschland sınd eın FEinzelfall:
der W as dıe persönlıche Sıtuatlon, och W as die Motive für die Eınreise der die
Umstände des Autenthalts betrifft. Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst (JRS), dessen
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Mitarbeiter als Seelsorger Zugang TE Abschiebungshaftanstalten haben,
schätzt, da eLIwa Menschen iın Deutschland PTO Jahr AERG Sıcherung der Ab-
schiebung iınhaftiert werden. Oftizielle bundesweıte Zahlen lıegen nıcht VO  —$

Der VO der Abschiebungshaft betroffene Personenkreis 1St 1n jeder Hınsıcht
heterogen. Man begegnet Ort nıcht : Menschen AUS allen Erdteılen, sondern CS

bestehen auch oroße Unterschiede hınsıchtlich der Umstände, die ZUr Inhaftierung
geführt haben 1ne Gruppe bılden diıejenıgen, die siıch erst se1mt kurzer eıt in
Deutschland betinden. S1e kommen als Flüchtlinge AaUsS Krisengebieten W1e€ Ischet-
schenien, Sudan un: Örı Lanka:; der aus Ländern, ın denen Menschenrechtsver-
letzungen un polıitische Gewalt der Tagesordnung sınd W1e€e Algerıen, Chına
oder Gu1nnea. Andere werden durch schwere wirtschaftliche Krısen, korrupte
Behörden der matiose Strukturen 7AUHE Mıgratıon gedrangt eLtIwa AUS Albanıen,
Moldawıen der Weißrußland. S1ıe siınd auf der Suche ach Sıcherheit, eıner e
bensperspektive un!: eıner (zeitweiligen) Arbeitsmöglichkeıit. Orientierungslos
un ohne konkrete Anlautstelle geraten S1e leicht ın Polizeikontrollen. Die Taf-
sache, da{ß S1e dabel eın gültiges Visum vorweılısen können, W1I'd ab un: VO

Behörden deutlicher wahrgenommen als ıhr Asylbegehren. ıne weıtere Gruppe
VO Inhatftierten wıederum lebte als Flüchtlinge oder Mıgranten schon viele Jahre
1n Deutschland, Se1 CS zunächst legal, sSe1 CS ohne dıe ertorderlichen Papiere, meı1st
ach abgeschlossenem Asylverfahren, teilweise auch ohne eın solches durchlaufen

haben
In attSAwerden Mınderjährige un Erwachsene, Frauen und Männer

SOWI1e Eltern VO 1er ebenden Kındern: GS befinden sıch den Betroffenen
Flüchtlinge, Traumatisıerte, Schwangere, chronisch Kranke un Körperbehinderte.
Indirekt VO der aft betrotffen siınd auch Kınder, dıe VO  z ıhren Eltern
werden, wenn diese ınhaftiert werden. DE die Verhaftung dıe Menschen unvorbe-
reıitet trıfft, führt S1e oft schweren tamılıiren un! persönliıchen Verwerfungen:

John eLItwa 1sSt 1n Deutschland als Sohn afrıkanıscher Asylbewerber geboren. Se1lt
der Vater dıie Famiıilie verlassen hatte, SOrgte die Mutltter alleın für das ll'ld Es Sing
1ın die Zzweıte Klasse. Eınes Morgens wurde die Mutltter 1mM Wohnheim verhaftet un
1ın Abschiebungshaft SCHOMUINCIL, obwohl sS1e w1e€e bısher 1n der Gemeıiinschaftsunter-
kunft lebte un: VO der Botschaft 11 Dokument ausgestellt worden Wal, das die
Ausreıise ermöglıchen würde Der unge wurde in CIn Kınderheim 1n eliner anderen
Stadt vebracht un: kam 1n dıe dortige Schule. Wihrend der Haftdauer sah
die Multter ıhren Sohn nıcht, weıl nıemand die Fahrt für den Jungen organısıerte
un:! ıh 1n dl€ re1ı Zugstunden entternte Haftanstalt begleitete. Nach sechs Mona-
ten kam die Mutltter frel, weı]l die Abschiebung nıcht möglıch W ATl. Zusammen mi1t
dem ınd wurde S1€ erneut 1in eıner anderen Stadt untergebracht, dafß John eınen
zweıten Schulwechse] erlebte. Seine schulischen Leistungen lıeßen stark nach, da
zunehmende Konzentrationsschwierigkeiten bekam

7Zu den Haftbedingungen 1St ‘» da{fß die Unterbringung der Inhaftierten
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Je ach Bundesland 1in Justizvollzugsanstalten, teilweıise gemeiınsam mıt ntersu-
chungs- der Strathäftlingen, der 1n spezıiellen Abschiebungshafteinrichtungen
tolgt. Seelsorger 1n der Abschiebungshaft bekommen häufig die Frage gestellt:
„ Warum bın ıch 1m Gefängnis? Ich habe doch nıchts verbrochen!“ Autgrund der
gefängnisartıgen Gebäude Ist. davon auszugehen, da Abschiebungshaft auch VO  en)

Außenstehenden als eıne Art Strafvollzug betrachtet wırd Unter dieser Kriminali-
sıerung leiıden viele der Betroffenen, zumal WEenNnn S$1e gemeınsam mıt Straftätern autf
derselben tage der Sal ın eın und derselben Zelle untergebracht sınd

IDIEG Haftbedingungen iın den einzelnen Anstalten sınd sehr unterschiedlich. In
vielem entsprechen S1€e denen einer Justizvollzugsanstalt, 1L1UT da{ß Vorzüge W1e€e
Sport-, Ausbildungs- un: Arbeıitsangebote, Freigang un Entlassungshilfe 1n der
Regel entfallen. Teilweise lassen sıch wenıger CNSC Anstaltsordnungen tınden,
be] der Gefängnischarakter letztlich ımmer beıbehalten bleibt. Die Besuchsregelun-
oCH sınd sehr unterschiedlich. [)as Spektrum reicht VO orofßzügıgen Vorschriften
1n orm VO weıtgehend unbeschränkter Besuchszeit tagsüber bıs hın restrikti-
Ven Regeln, die lediglich eıne Stunde PIO Monat vorsehen. Ebenso varılert auch die
Einschlußweise, da{ß sıch 1in eiınem Fall die Betroffenen auf der tage Tag un:!
Nacht frei bewegen un 1m Gemeinschafttsraum Tischtennis spielen der ternsehen
können, 1ın eınem anderen Fall D3 Stunden Tag 1ın der Zelle eingeschlossen sınd
Die soz1ale Betreuung I1St 1n vielen Anstalten defizıtär: ebenso kommt 65 ımmer wI1e-
der Problemen be] der medizinischen Versorgung.

Wıe lange jemand ınhaftiert SE hangt stark VO Eınzelfall, aber auch VO den
tragstellenden Behörden un! Gerichten 1ab Die 1n der Regel geringe durchschnitt-
lıche Haftftdauer (z.B 18 Tage 1n Berlin) täuscht darüber hinweg, daflß 1ın etlichen Fäl-
len Personen sechs oder mehr Monate ınhaftiert sınd Abschiebungshaft annn bıs
18 Oonaten dauern. Wenn Behörde und Gericht davon ausgehen, da der Betroffene
be] der Pafßbeschaftung kooperiert, beträgt die maxımale Dauer sechs Monate.

Abschiebungshaft 1ST keine Strafhaft, sondern lediglich eın Miıttel der Verwal-
tungsvollstreckung, die Ausreisepflicht durchzusetzen und die Abschiebung
sıchern. Als Eıngrifft in das Grundrecht auf Freıiheıit der Person (Art Abs
GG) 1St S1€e 1m Einzeltall 1LL1UT legitimıert, WE s1e den gesetzliıchen Grundlagen ent-

spricht, iınsbesondere Paragraph 5/ AuslG Hauptaugenmerk soll auf Paragraph 5}
Abs AuslIG gelegt werden, da 1eSs die häufigsten Haftfälle sınd Diese Vor-
schrıft enthält fünf abschließende Haftgründe:

„Eın Ausländer 1St 7A GEg Sıcherung der AbschiebungAbschiebungshaft — ein rechtsstaatliches Problem?  je nach Bundesland — in Justizvollzugsanstalten, teilweise gemeinsam mit Untersu-  chungs- oder Strafhäftlingen, oder in speziellen Abschiebungshafteinrichtungen er-  folgt. Seelsorger in der Abschiebungshaft bekommen häufig die Frage gestellt:  „Warum bin ich im Gefängnis? Ich habe doch nichts verbrochen!“ Aufgrund der  gefängnisartigen Gebäude ist davon auszugehen, daß Abschiebungshaft auch von  Außenstehenden als eine Art Strafvollzug betrachtet wird. Unter dieser Kriminali-  sierung leiden viele der Betroffenen, zumal wenn sie gemeinsam mıit Straftätern auf  derselben Etage oder gar ın ein und derselben Zelle untergebracht sind.  Die Haftbedingungen in den einzelnen Anstalten sind sehr unterschiedlich. In  vielem entsprechen sie denen einer Justizvollzugsanstalt, nur daß Vorzüge wie  Sport-, Ausbildungs- und Arbeitsangebote, Freigang und Entlassungshilfe in der  Regel entfallen. Teilweise lassen sıch weniger enge Anstaltsordnungen finden, wo-  bei der Gefängnischarakter letztlich immer beibehalten bleibt. Die Besuchsregelun-  gen sind sehr unterschiedlich. Das Spektrum reicht von großzügigen Vorschriften  in Form von weitgehend unbeschränkter Besuchszeit tagsüber bis hin zu restrikti-  ven Regeln, die lediglich eine Stunde pro Monat vorsehen. Ebenso variiert auch die  Einschlußweise, so daß sich in einem Fall die Betroffenen auf der Etage Tag und  Nacht frei bewegen und im Gemeinschaftsraum Tischtennis spielen oder fernsehen  können, in einem anderen Fall 23 Stunden am Tag in der Zelle eingeschlossen sind.  Die soziale Betreuung ist ın vielen Anstalten defizitär; ebenso kommt es immer wie-  der zu Problemen bei der medizinischen Versorgung.  3. Wie lange jemand inhaftiert ist, hängt stark vom Einzelfall, aber auch von den an-  tragstellenden Behörden und Gerichten ab. Die in der Regel geringe durchschnitt-  liche Haftdauer (z.B. 18 Tage in Berlin) täuscht darüber hinweg, daß in etlichen Fäl-  len Personen sechs oder mehr Monate inhaftiert sind. Abschiebungshaft kann bis zu  18 Monaten dauern. Wenn Behörde und Gericht davon ausgehen, daß der Betroffene  bei der Paßbeschaffung kooperiert, beträgt die maximale Dauer sechs Monate.  Abschiebungshaft ist keine Strafhaft, sondern lediglich ein Mittel der Verwal-  tungsvollstreckung, um die Ausreisepflicht durchzusetzen und die Abschiebung zu  sichern. Als Eingriff in das Grundrecht auf Freiheit der Person (Art. 2 Abs. 25. 2  GG) ist sie im Einzelfall nur legitimiert, wenn sie den gesetzlichen Grundlagen ent-  spricht, insbesondere Paragraph 57 AuslG. Hauptaugenmerk soll auf Paragraph 57  Abs. 2S. 1 AuslG gelegt werden, da dies die häufigsten Haftfälle sind. Diese Vor-  schrift enthält fünf abschließende Haftgründe:  „Ein Ausländer ist zur Sicherung der Abschiebung ... in Haft zu nehmen, wenn  1  der Ausländer auf Grund einer unerlaubten Einreise vollziehbar ausreisepflichtig ist,  2  die Ausreisefrist abgelaufen ist und der Ausländer seinen Aufenthaltsort gewechselt hat, ohne der  Ausländerbehörde eine Anschrift anzugeben, unter der er erreichbar ist,  3  er aus von ıhm zu vertretenden Gründen zu einem für die Abschiebung angekündigten Termin  nicht an dem von der Ausländerbehörde angegebenen Ort angetroffen wurde,  er sıch in sonstiger Weise der Abschiebung entzogen hat oder  n  der begründete Verdacht besteht, daß er sich der Abschiebung entziehen will.“  5991n Hafrt nehmen, WEI1111

der Ausländer auf Grund eıner unerlaubten Eınreise vollziehbar ausreisepflichtig Ist;,
die Ausreiseftrist abgelaufen 1st un! der Ausländer seiınen Autenthaltsort gewechselt hat, hne der
Ausländerbehörde eine Anschriuft anzugeben, der erreichbar 1St,

AUS VO ıhm vertretenden Gründen einem tfür die Abschiebung angekündıgten Termiın
nıcht dem VO  - der Ausländerbehörde angegebenen (Ort angetroffen wurde,

sıch 1n sonstiger Wei1se der Abschiebung hat der
der begründete Verdacht besteht, da{fß sıch der Abschiebung entziehen will.“
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Hauptsächlich Anwendung tinden Nummer und Autgrund der wen12 detaijl-
jerten Bestimmung lassen S1Ce sıch 1n pauschaler Weıse FABNKE Begründung VO aft-
beschlüssen verwenden. Wer auch immer GeTSE VOT kurzem ıllegal ach Deutschland
reiste, hne Kontakte und finanzielle Miıttel ist, seınen Ausreisewillen nıcht klar BC-
NUS bekundet weıl Zu Beispiel eınen Asylantrag stellen ll läuft Gefahr,
dafß ıhm dıe Freiheit deswegen erd

1ne nıcht seltene Klage der Hättlinge, zumiındest ın einıgen Bundesländern, 1St
das Informationsdetizit. Wenn S1e 1n der Haftverhandlung hne Anwalt und Be1-
stand anwesend sınd, bleiben s1e oft 1m Unklaren darüber, welche Tatsachen für
Haftantrag un: Beschlufß entscheidend :3 W as ırrelevant ISt oder ele-
Vanz unbeachtlich blieb Ihr Verstehen hängt davon ab, W1€e 1e] eıt sıch Rıichter für
Erklärungen un Begründung der Entscheidung nehmen: die Tendenz 1St 1ın Zeıten
knapper Kassen: wen1g. Die Betroffenen werden während der Hafttzeit oft weder
ber den Stand des Pafßßbeschaffungsverfahrens 1n Kenntnıiıs ZESELIZL och darüber,
W1e€ lange die aft dauern wırd Teilweise erhalten sS1e einander wıdersprechende
Auskünfte VO  e ıhrer Botschaft einerseıts und den zuständıgen Ausländerbehörden
andererseits. Es liegt ın der Natur der Sache, da{fß die Betroffenen auch darüber 1m
Ungewiıssen bleiben, WwW1e€e die aft enden wırd mıi1t der Entlassung oder der Ab-
schiebung. Diese Ungewiıßheıt verursacht xroße Spannungen eım einzelnen un:!
pragt die Atmosphäre. Es entsteht dadurch be] den Inhatftierten der Eındruck,
Behörden un Gerichte hıelten bewufßt Intormationen zurück, sS1e durch die
Unklarheit verunsıchern un! dadurch ZUr „Kooperatıon“ bewegen.

Flüchtlings- und Menschenrechtsorganisationen SOWI1e antırassıstische Inıtıatıven
haben sıch, W as die gesellschaftliche un: politische Behandlung des Themas angeht,
die Arbeit ın der Abschiebungshaft zueıgen gemacht. Geftordert wırd VO  - eiınem e1l
dieser Organısationen und Gruppen die Abschaffung der Abschiebungshaft. Dane-
ben aber tinden sıch Strömungen, die hne die Institution sıch 1ın Frage stel-
len deutliche Kritik den aktuellen gesetzlichen Grundlagen SOWI1e der Praxıs die-
SCT Haftart Aufßern: Weshalb darf eın Mensch 1AU9: eine Stunde PIO Monat Besuch
empfangen, W1€e das ıIn bayerischen Abschiebungshaftanstalten der Fall ist;, WenNnn le-
diglich für die Abschiebung Z Vertügung stehen soll und diesem Zweck 1ın eın
Gefängnis gebracht wurde? Gefährdete CS den Zweck der Hatt, WE taglıch Be-
such bekäiäme? Was spricht dagegen, angesichts des verfassungs- un menschenrecht-
lıchen Schutzes der Famıulıe, Ehepaare oder Eltern mı1t ıhren erwachsenen Kindern
SAadTILlTLIEN unterzubringen, S1e auf mehrere Etagen der SAl Hafttanstalten verteılt
ber Monate auf die Abschiebung warten lassen? Ist die Haftftdauer VO sechs un:!
mehr Onaten angemessen? Kann das Interesse der Durchsetzung der Ausreıse CS

rechttfertigen, da{fß (Klein-)Kinder VO ıhren Hauptbezugspersonen werden,
weıl diese ınhaftiert werden sollen? Ist 6S verantworten, da{fß Jugendliche ınhaftiert
un! 1ın gleicher We1se W1e€e Erwachsene behandelt werden?

1ne Analyse der Stellungnahmen VO Kırchen, kirchlichen Urganısatıonen,
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Flüchtlings- un: Menschenrechtsorganisationen SOWIl1e Wohlfahrtsverbänden Z

AbschiebungshaftA da{fß übereinstimmend iın eiıner Reihe VO Punkten nde-
rungsbedarf angemahnt wırd be] den Haftgründen, der Haftdauer, der Inhaftie-
rung bestimmter Personengruppen un: den Haftbedingungen.

Einzelaktionen der oben genannten Gruppen, spektakuläre Inıtıatıven der Aft-
lınge selbst, W1e€e Z Beıispiel ein kollektiver Hungerstreik 1m Berliner Abschie-
bungsgewahrsam 1m Januar un: Februar 2003 SOWI1e zahlreiche Selbstverletzungen
bıs hın Suizidversuchen werden VO der medialen Berichterstattung durchaus
aufgegriffen. Darüber hınaus jedoch werden Abschiebungshaft un: die damıt VelI-

bundenen rechtlichen Fragwürdigkeiten und menschlichen Schicksale LL1UT selten 1ın
den Medien un gesellschaftspolitischen Debatten thematisıert. Betrachtet INan be1-
spielsweıse dıie Diskussion das Zuwanderungsgesetz, 1ın das dıie Vorschriften
ber Abschiebungshaft unverändert übernommen wurden, mu{ geradezu VO  =

einem Desinteresse Thema gesprochen werden zumındest be] den politisch
Verantwortlichen. War War 1m Koalıtionsvertrag VO 1998 och vereinbart, da{ß
dıe Dauer der Abschiebungshaft 1m Licht der Verhältnismäfßigkeit geprüft werden
solle Auswirkungen auf die Debatte den Gesetzentwurt hatte 1€es jedoch keıine.
Vorschläge W1e€e Ausreisezentren oder Beugehaft als weıtere Mıittel, die Ausreıise-
pflicht durchzusetzen, werden bedenkenlos neben die Regelung ZUur Abschie-
bungshaft gestellt, ohne dafß die Rechtsstaatlichkeit un: Effektivität der bereits EX1-
stierenden Mafß$nahme geprüft würden.

Das Gebot der Verhältnismäfßigkeit und der praventive Menschenrechtsschutz

Wer als Rechtsanwalt, Seelsorger, Sozı1alarbeiter der Besucher mıt Abschiebungs-
häftlingen tun hat, empfindet das Geftälle zwıschen den rechtlichen un: mensch-
lıchen Problemen eınerseıts und dem weıtgehenden Schweigen darüber anderseıts
als sehr unbeiriedigend. Denn hınter den ben anklingenden Fragen steht keines-
WCBS „Gefühlsduselei“ VO  a „Gutmenschen“ Angesprochen 1sSt vielmehr ZUu eiınen
en elementares Prinzıp uHSEGEITGT Rechts- un Gesellschaftsordnung: das Gebot der
Verhältnismäßigkeit. Zum andern geht CS den praventiven Schutz VO  ' rund-
rechten.

Abschiebungshaft steht, da Grundrechte davon berührt werden, 1n einem Span-
nungsverhältnis: Auf der einen Selite steht das Interesse, die Rechtsordnung durch-

un! 27Zu die Ausreisepflicht vollstrecken letztlich also Rechtssicher-
eıt schaffen; auf der anderen Seıte stehen Grundrechte, VOT allem das
Freiheıitsrecht. Vom (seset7z7 her selbst sınd damıt „rechtliche“ Konftlikte angelegt,
die gelöst werden mussen. Instrumente, auf diese Konflikte eıne Antwort 1im
Sınn eıner richtigen und gerechten Lösung tinden, sınd ZUuU eınen das Verfahren,
das ZU Haftbeschlufß führt, ZU andern das Verhältnismäßigkeitsgebot. Dieses 1sSt

401



Corina Sandersfeld

ON Bedeutung be1 Mafßnahmen der staatlıchen Gewalt, die ın Rechte un:! Guter des
einzelnen eingreifen; 6S verlangt, eınen optimalen Zustand 1m Rahmen des rechtlich
un: tatsächlich Möglichen schaffen?.

uch wenn eın Meınungsstreıt darüber besteht, das Gebot rechtlich verankert
1St 1n der Gerechtigkeıitsidee, den Grundrechten selbst oder 1m Rechtsstaatsprin-
Z1p Es hat unstreıt1g Verfassungsrang“.

TIrotz terminologischer Ditferenzen 1n der Rechtswissenschaft darf VO der re1-
stufigen Struktur dieses Prinzıps AausgegangCch werden: Zunächst 1st die Frage Z.UuU

stellen, ob eıne staatliıche Mafßnahme geeıgnet ISt, ıhren 7weck erreichen oder 7
OÖördern (Geeignetheit). Weiterhıin wırd geprüft, ob der 7Zweck 1n gleichem Mal
auch durch weniıger einschneidende alternatıve Mittel erreicht werden könnte, dıe
annn vorzuzıehen waren (Ertorderlichkeıt). Abschliefßend sınd die VO der beab-
sıchtigten Mafßnahme berührten Interessen, Csuter un: Werte aller Betroffenen
analysıeren un! die Vor- un: Nachteile gegeneinander abzuwägen (Proportiona-
lität/Abwägung). Populär wırd Letzteres mMI1t dem Satz ausgedrückt, 11a solle nıcht
miı1t Kanonen autf Spatzen schießen. [ )a die Verfassung sowohl den Gesetzgeber als
auch die Exekutive un! die Judikatıve bindet, 1st VO allen re1ı Gewalten das (5@-
bot der Verhältnismäßiigkeıt beachten.

Die Sachverhalte, ın denen aft als Mafßßnahme ZUT Sıcherung der Abschiebung
7weitelsfreı nıcht geeignet ist;, sınd siıcherlich gering. iıne solche Eindeutigkeıit 1STt
denkbar, WenNnn der Iransport in das Herkunftsland unmöglıch ist, weıl Verkehrs-
WECSC auf unabsehbare Zeıt unterbrochen sınd, der ein Abschiebungsstopp 1n das
betreffende Herkunftsland besteht. Die Geeignetheıt der aft erscheıint jedoch
auch 2nnn traglıch, WEeNn eıne Abschiebung 1n bestimmte Länder iınnerhalb VO  a}

sechs Onaten regelmäßig nıcht erfolgt, weıl in diesem Zeıitraum keıine Paßersatz-
papıere VO den zustandıgen Botschatften ausgestellt werden.

Die Frage, ob die aft erforderlich ist, stellt sıch ZBeispiel 1ın dem Fall, sıch
eıne Person mıt oroßer Wahrscheinlichkeit erst seıt kurzem 1n Deutschland befindet
un! FAER Ausdruck bringt, da{ß S$1e auf der Suche ach Schutz kam Ofrt scheıint CS P —
BG Zuftall sSEe1N, ob jemand dıie richtige Stelle gerıet un:! deshalb rechtzeıtig se1-
1876l Asylantrag stellte und 1n einer Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht wırd öder
ob in eiıne Kontrolle gerıet un:! als Ausreisepflichtiger ınhaftiert wırd

Die Frage der Proportionalität oder Abwägung 1STt besonders heikel. S1e spielt 1NS-
besondere 1m Hinblick auf die Haftdauer un: den VO der aft betroffenen Perso-
nenkreıs eıne Rolle Überwiegend findet 1ın der rechtswissenschaftlichen Lıiteratur
eın mehrpolıges Verständnıis des Gebots der Proportionalıtät Zustimmung?: Es geht

dıe Relation zwıschen 7weck UN Mıiırttel. Weder Kollektivinteressen och der
Staatsschutz können als 7Zweck absolut DESELZL werden, dafß jedes Opfer dafür VO

vornhereıin hinzunehmen SE Dafür spricht das anthropozentrische Staatsverständ-
N1S, WwW1e€e CS 1n Art Abs MmMIt dem 1inweIls auf dıe Unantastbarkeıit der Men-
schenwürde T: Ausdruck kommt as Miıttel mufßß also 1in die Abwägung mMI1t
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einfließen. Umgekehrt wiırd jedoch aktuell 1m Zusammenhang mıt der Frage, ob Fol-
DET: JÄLT: möglichen Rettung VO Leben zulässıg sel,; darauf hingewiesen, daflß die (n
antastbarkeit der Menschenwürde als Grundsatz unabänderlich 1St. Daraus leitet
A Beıispiel der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Wınfried Hassemer,
ab, da{ß auch 1ın Extremsıituationen das Folterverbot nıcht ein anderes Rechts-
zuLl abgewogen werden dürfe Die Würde des Menschen se1 abwägungstfest. 1ne
Verletzung der Menschenwürde darf somıt ach dieser Ansıcht nN1ıe Miıttel einem
7weck se1n langfristig das Leben-Können 130} einer Rechtsordnung nıcht d m
ährden un: zerstoren, WI1e Hassemer begründet’.

Eın zweıtes 1mM Zusammenhang mıt der Proportionalität diskutiertes Problem iST.
der Abwägungsmaßstab: 1bt CS eıne feste Rangordnung der abzuwägenden Fak-

oder zumıiındest Vermutungen ZUgUNsteEN einzelner Güter, Werte un! nteres-
sen” der verlangt jeder Fall eine HNECUC,; eıgene Bewertung der jeweıils konkreten
Umstände, dıie mıteinander 1Ns Verhältnis SEEZECN siınd? Weder ın der oberge-
richtlichen Rechtsprechung och 1in der Liıteratur WITF'! d VEITFELCN, da{ß CS eıne einZ1Ige
definıtive Rangfolge o1bt, der sıch statısch entnehmen läfst, welches Rechtsgut
ZUunNsSteN eınes anderen weıchen hat bzw. eingeschränkt werden darf Es mussen
somıt 1m jeweıligen Einzelfall die betroffenen Interessen un: CGsuter bewertet
und 1Ns Verhältnis 7zuelinander DESELZL werden. Um diesen Abwägungsvorgang
erleichtern, werden Strukturierungshilfen angeboten. Dazu gehört die Regel, da{fß
die Wiıchtigkeit der Erfüllung eines Prinzıps orößer se1n muß, JC mehr ein
deres beeinträchtigt bzw. nıcht erfüllt wırd®. Fuür W1€ wichtig eın Prinzıp eingestult
wırd, 1St damıt allerdings och nıcht ZESAQT.

1ne andere Leitlinie be] der Bewertung an der Sozıialethik, insbesondere den
Überlegungen ZUur Nachhaltigkeit, entnommen werden: Grundfrage 1St hıerbei, ob
eine Mafßnahme reversıble oder ırreversıble Konsequenzen hat, wobel VOTZUSS-
weIlse reversible Folgen 1n autCwerden sollen. Dahıinter steht das In-
eresse Erhalt der Natur un der Respekt VOT der Integritäat des Menschen.
Selbst eın Zweck annn dementsprechend eın Miıttel rechtfertigen, das ırre-
versıible Folgen ach sıch zieht.

Diese Ansätze zeıgen, da{ß dıe Bewertung 1m Einzelfall nıcht völlig subjektiv
hand des Erlebnis- un! Wertehorizonts des jeweılıgen Beamten der Rıchters ertol-
SCH ann b7zw danach, welche Wiıchtigkeit die tangıerten Rechte für das betroffene
Indiıyiıduum haben Vielmehr mussen Entscheidungen zwischen mehreren Alternati-
Ven objektivierbar un 1ın einem (vertassungs-)rechtlichen Boden verankert seIN.

Welche Interessen siınd CS NU  D} die durch die aft berührt werden, un! W1€ sınd
diese werten” ıine für alle Fälle vültige un:! umftfassende Antwort annn j1er nıcht
gegeben werden. Es können jedoch ausgehend VO praktischen Erfahrungen mı1t
der Abschiebungshaft abstrakte Konstellationen beschrieben werden, 1NSs Be-
wufßtsein rufen, welche Rechte un! CGüter typıscherweıse 1m Spiel sınd

Auf der eınen Seılte steht durch den Gesetzestext vorgegeben der Zweck der
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aft dıe Abschiebung, um dıe Ausreisepflicht und damıiıt die Rechtsordnung durch-
Auf der anderen Seıite steht eın bıs 18 Monate dauernder Freiheitsentzug.

Es hieße jedoch, dıe Augen VOT den Fakten verschließen, WE der Freiheitsentzug
isoliert betrachtet wiırd DDenn mıt der aft verbunden sınd weıtere ASSIVE Eın-
schränkungen, die Grundrechtsverletzungen tühren können, W AS 1in etlichen Fäl-
len auch tatsächlich geschieht: Es besteht 1n der aft für die Betroffenen eiıne (ze-
sundheitsgefährdung, einerseıts durch die psychische Belastung, anderseıts durch
spate der unzureichende medizinische Versorgung und die Schwierigkeiten be1 der
treien Arztwahl. JE länger die aft dauert, 1INSO oröfßer wiırd die Getahr für die (se-
sundheıt. Sie ste1gt un: dies 1st berücksichtigen wenn der Betroffene sıch be-
reıts 1ın eıner psychisch oder physisch abılen der anfälligen Verfassung befindet, W1e€e
1eSs bei chroniısch Kranken, Traumatısıerten, Jugendlichen 1n der Entwicklung der
Schwangeren grundsätzlıch ANSCHOMUNECN werden mu{ Be1l letzteren 1St bedenken,
da{fß nıcht 1Ur die werdende Mutter, sondern auch das Ungeborene Schaden nehmen
kann Beispiele belegen, da{fß 1es keıine blofß theoretischen Ausführungen sind

Be1 Mınderjährigen 1sSt außerdem das Kindeswohl beachten, das unabhängig
VO der Staatsangehörigkeıt ein allen Minderjährigen 7zukommendes (Suf 1St. Fın-
geschränkt wiırd durch die aft weıterhın das Famıilienleben, sSOWweılt 6S sıch nıcht

Alleinstehende handelt. Ya denken 1st daran, da{fß iınhaftierte Mitglieder eıner
Famaılie, aber auch Eltern un! ıhre anderweıtig untergebrachten Kınder auseınan-
dergerissen werden. Schliefßßlich 1st 1n die Waagschale f werfen, da{fß CS innvol-
len Beschäftigungsmöglichkeiten mangelt. Der Alltag 1n der att 1St eintön1g, da 6S

meılstens AR Arbeits- der Fortbildungsangeboten oder sonstigen Aktivitäten tehlt
Kommunikatıon un: so71ale Kontakte mıttels Besuch oder Telephon sınd Z W alr

mındest 1mM Prinzıp möglıch, werden aber Je ach Haftanstalt MAaSsSsS1Vv beschränkt.
Beispiele zeıgen, dafß selbst dle Ost kontrolliert wırd

Politik der Abschreckung?
Diese Zusammenschau macht deutlich: je mehr der ZENANNTEN CGuüter un: nteres-
S in einem FEinzeltall 7zı1sammentreffen un! Je länger die aft dauert, {rag-
würdıger wiırd S1€e€ bıs dahın, dafß S1e UNANSCHNCSSCIH wiırd, weıl der 7Zweck gering
wıegt. Mancher Haftantrag un Haftbeschlufß ruten den Eindruck hervor, als WUr-
den jugendliches Alter, der Gesundheitszustand un! die tamılıiren Verhältnisse Al
nıcht der aum beachtet, dıe Abschiebung als Ziel aber ber alles erhoben werden.
Auf diese Weıse wiırd Abschreckungspolitik betrieben, aber nıcht Recht verschafftt.

Es bleibt och eın Problem 1mM Zusammenhang mi1t der Frage ach der Verhält-
nısmafsigkeıt, das, W1e€e ben erwähnt, 1m Koalıtionsvertrag VO 1998 anklang: Wel-
che maxımale Haftdauer 1St dem 7Zweck der Abschiebungshaft angemessen? Wıe
lange darf das hohe (Suf der Freiheit einem Menschen werden, \ o
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reichen, da{fß se1ın Aufenthalt 1n Deutschland beendet wırd>? Sınd 18 Monate das
richtige Ma{f6? Dıie Rechtsordnung o1bt eıne AÄAntwort auf die Frage. Eın Blick auf die
anderen Arten der Sıcherungshaft, W1e€e Z Beispiel den AÄArrest Zur Sıcherung der
Zwangsvollstreckung, ze1gt, W as als annehmbare Höchstdauer gesehen wırd sechs
Monate. FEın Freiheitsentzug, der darüber hinausgeht, annn entsprechend auch be]
der Abschiebungshaft nıcht als ANSCMESSCH betrachtet werden, Uln dıe Rechtsord-
NUunNng durchzusetzen.

Kırchliche un andere Organısationen beantworten die Frage, ob 18 Monate
sınd, ebenfalls mı1t eın S1e sınd der AÄnsıcht, da{fß reı Monate Abschie-

bungshaft das vertretbare axımum sınd? un: beziehen sıch dabei auf ıhre Beob-
achtung, da{fß sıch ach diesem Zeıtraum aufgrund der Belastungen durch die aft
oft die Persönlichkeit des Betroffenen negatıv verändert, da aggressıve b7zw. de-
pressive Verhaltensweisen der psychosomatische Strefßßsymptome auftreten.

Auf dieser Grundlage 1St testzuhalten, da Abschiebungshaft 1m Eıinzelfall
verhältnısmäfßig se1ın kann, die Regelung bezüglich der Haftdauer 1n jedem Fall
verhältnismäßig 1St.

Präventiver Ansatz: Reduzierung der Haftdauer

Abschließend soll och ein anderer, nämlich eın präventiver Ansatz entwickelt WCI-
den Wıe schon erwähnt, sınd be] der Frage ach der Angemessenheıt der aft die
konkreten Haftbedingungen un persönlichen SOWI1e famıliiären Umstände des be-
troffenen Häftlings als Faktoren be] der Abwägung beachten. Diese Faktoren
sınd jedoch selbst Aspekte grundrechtlich geschützter Posıitionen. Mıt zunehmen-
der Dauer denkt INan Jugendliche, gegebenenfalls schon ach wenıgen Tagen
droht die aftZ Beıispıel auch das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit,
das Kındeswohl, das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit der das Postge-
heimnıiıs verletzten. Durch eine Reduzierung der Haftdauer ann diese Gefahr
ZWar gemindert, 1aber nıcht völlig ausgeschlossen werden.

Hınzu kommt, da{fß selbst dann, WEeNN dıe Schwelle ZUr Menschenrechtsverlet-
ZUNg durch Gesetzesvorschrıiften selbst och nıcht überschritten wırd, die Rege-
lungen bezüglich Abschiebungshaft gestaltet werden können, da{ß Grundrechts-
verstöfße 1m Einzelfall weıtestgehend ausgeschlossen werden, ohne da{f deshalb der
Zweck der aft ernstlich gefährdet wırd Die aktuellen Vorschriftften und Haftbe-
dingungen schöpfen diesen Spielraum be] weıtem nıcht aus.

Betrachtet INnan ZUuU Beıispiel den hohen Wert, der ın Menschenrechtskatalogen
un auch 1n der gesellschaftlichen Debatte Kındern un! iıhrer gesunden Entwick-
lung zuerkannt wırd, spricht 1e] dafür, auf die Inhaftierung VO Eltern(-teilen)
verzichten, WEECNN damıt eine Irennung VO  ; Kındern verbunden ware. Gravıerend,
weıl schwer reversıbel, 1st auch, WEeNnN nıcht EILULT. geringfügige psychische Störungen
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durch die aft verursacht werden. Dıies 1St 1im Finzelfall sıcher nıcht vorhersehbar.
Die beschriebenen Anfälligkeiten sınd jedoch Anlaf, falltypische Getahren praven-
t1V auszuschließen. SO haben ZUuU Beispıel der Bundesinnenminıister und der Bun-
desrat pPCI Verwaltungsvorschrıift angeordnet, für Jugendliche Jahren un
Multter VO Kındern sıeben Jahren grundsätzlıch keıne aft beantragen.
Dafß diese Altergrenzen richtig PCZOHCNH wurden, stelle ıch ausdrücklich 1n Frage
Beobachtungen WwW1€e be] Ig0r unJohn, dıe keineswegs Ausnahmefälle sind, zeıgen,
da{ß höhere Altersgrenzen aANSEMESSCH wären!®. Gleiches oilt auch für die Inhaftie-
rung VO Schwangeren: Die Haftverschonung während des Mutterschutzes bietet
eintach keine ausreichende Sıcherheit dafür, da: die aft hne negatıven Finflufß
autf dıe Schwangerschaft bleibt. [)as Risıko eıner Schädigung vermeıden, sollte 6S

wert se1nN, auf dıe Inhaftierung VO Schwangeren grundsätzlıch verzichten.
Durch eıne Verbesserung der Haftbedingungen AT Beispiel durch Schaffung

VO  a} Beschäftigungsmöglichkeıiten, eıne ZuLC soz1ale Betreuung un: eıne adäquate
InformationspraxI1s ann ebentalls aZu beigetragen werden, da{fß der einzelne ke1-
NCN (allzu großen) Schaden nımmt!}. Es geht Menschen und Menschen-
rechte: 1es sollte WUNSCLGT Gesellschaft eıne entsprechende Anstrengung und
oroßzügıge Regelungen wert se1n.

ANM  GE

Ile Namen ın den Beispielen wurden ZU Schutz der betroffenen Personen geändert.
Vgl z.B Abschiebungshaft ultıma ratıo be1 Rückkehr und Rückführung?, he. WE Carıtasverband (Berlın

sıehe NT: www.jesuiten-fluechtlingsdienst.de/files/jrs-position.pdf; Posıtiıonen Mindestanforderungen ZUT

Abschiebungshaft (Maı hg. Diakonisches Werk der EKD (Stuttgart Forderungen VO: PIO asyl, beıdes
NC www.proasyl.de/ab-haft5.htm.

Yı, Das Gebot der Verhältnismäfßigkeıt 1n der grundrechtlichen Argumentatıon (Frankfurt 105

Vgl ebd 73 mi1t Verweıs aut BVerfGE 19; 347 (348); 9Z, DA

Vgl Dechsling, Das Verhältnismäßigkeitsgebot FEıne Bestandsautfnahme der _ ıteratur ZUT Verhältnismäßigkeit
staatlıchen Handelns (München 1989 Vgl ebd 98

SL, 7: Z.Z005,;
Alexy, Theorie der Grundrechte (Baden-Baden 146 ? Vgl.

10 In einıgen Bundesländern wurden pCI Weisung der Erlafß Vorschritten eingeführt, dıe bezüglıch dieser Punkte dem

Verhältnismäfßigkeitsprinzıip näher kommen als die Verwaltungsvorschriften, in Nordrhein-Westfalen Berlin.
[)as Zie] sollte se1nN, Haftfteinrichtungen entsprechend der Gleichung: „Abschiebungshaft ISt normales Leben MINUS

Freiheit“ schaffen, WI1€E MacLean, der damalıge Dırektor des Deutschen Instıituts tür Menschenrechte be1 einer Po-
diumsdiskussion 1ın Berlın Dezember 2002 meınte.
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